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1. Anlass und Ziele  

Auf der ca. 0,28 ha großen Vorhabenfläche soll Bebauung errichtet werden. Das Vorhaben 

liegt mindestens 44 m westlich des GGB DE 2545-303 Tollensesee mit Zuflüssen und umlie-

genden Wäldern. 

  

Abb. 2: Lage des Vorhabens zum GGB (Quelle: © LINFOS/M-V 2020) 

Entsprechend Artikel 6 Absatz 3 der Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie zur Erhaltung der natürli-

chen Lebensräume und der Habitate der Arten erfordert die vorliegende Planung, welche nicht 

unmittelbar mit der Verwaltung des Natura - Gebietes in Verbindung steht und hierfür nicht 

notwendig ist, das Gebiet jedoch einzeln oder in Zusammenwirkung mit anderen Plänen und 

Projekten erheblich beeinträchtigen könnte, eine Prüfung auf Verträglichkeit mit den für dieses 

Gebiet festgelegten Erhaltungszielen. 

Dies erfolgt zunächst im Rahmen vorliegender FFH-Vorprüfung auf Grundlage vorhandener 

Unterlagen. Sind im Ergebnis der FFH-Vorprüfung erhebliche Beeinträchtigungen nachweis-

lich auszuschließen, so ist eine vertiefende FFH-Verträglichkeitsprüfung nicht erforderlich. Be-

steht dagegen bereits die Möglichkeit einer erheblichen Beeinträchtigung, löst dies die Pflicht 

zur Durchführung einer FFH-Verträglichkeitshauptprüfung aus. 

Unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Verträglichkeitsprüfung und vorbehaltlich des Ab-

satzes 4 (Durchführung trotz negativer Ergebnisse aus Gründen öffentlichen Interesses, mit 

notwendigen Ausgleichsmaßnahmen) stimmen die zuständigen einzelstaatlichen Behörden 

ca. 44 m östlich 

Vorhaben 

GGB DE 2545-303 „Tollensesee mit Zuflüssen und umliegenden Wäldern“ 
Zielarten: Rotbauchunke, Eremit, Bachneunauge, Schlammpeitzger, Fisch-
otter, Großes Mausohr, Bauchige Windelschnecke, Kammmolch, Kriechen-
der Sellerie, Biber, Steinbeißer 

LSG L 45 „Tollensebe-
cken“ 

ca. 95 m westlich 
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der Planung nur zu, wenn sie festgestellt haben, dass das Gebiet als solches nicht beeinträch-

tigt wird und nachdem sie gegebenenfalls die Öffentlichkeit angehört haben.  

2. Gesetzliche Grundlagen  

Die europäische Grundlage der FFH-Prüfungen ist die Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie zur Er-

haltung der natürlichen Lebensräume und der Habitate der Arten (RL 92/43/EWG), FFH-Richt-

linie genannt, welche seit dem 5. Juni 1992 in Kraft ist und die Vogelschutzrichtlinie (Richtlinie 

2009/147/EG des Rates der europäischen Gemeinschaften vom 30.November 2009 über die 

Erhaltung der wildlebenden Vogelarten) in ihre Bestimmungen einschließt. 

Im Artikel 3 der FFH-Richtlinie heißt es: 

(1) Es wird ein kohärentes europäisches ökologisches Netz besonderer Schutzgebiete mit der 

Bezeichnung „Natura 2000“ errichtet. Dieses Netz besteht aus Gebieten, die die natürlichen 

Lebensraumtypen des Anhangs I sowie die Habitate der Arten des Anhang II umfassen und 

muss den Fortbestand oder gegebenenfalls die Wiederherstellung eines günstigen Erhal-

tungszustandes dieser natürlichen Lebensraumtypen und Habitate der Arten in ihrem natürli-

chen Verbreitungsgebiet gewährleisten. Das Netz „Natura 2000“ umfasst auch die von den 

Mitgliedstaaten aufgrund der Richtlinie 79/409/EWG ausgewiesenen besonderen Schutzge-

biete. 

Die Pflicht zur Prüfung der Natura-Gebiete ergibt sich aus Art. 6 Abs. 3 der FFH-Richtlinie: 

(3) Pläne oder Projekte, die nicht unmittelbar mit der Verwaltung des Gebietes in Verbindung 

stehen oder hierfür nicht notwendig sind, die ein solches Gebiet jedoch einzeln oder in Zusam-

menwirkung mit anderen Plänen und Projekten erheblich beeinträchtigen könnten, erfordern 

eine Prüfung auf Verträglichkeit mit den für dieses Gebiet festgelegten Erhaltungszielen. Unter 

Berücksichtigung der Ergebnisse der Verträglichkeitsprüfung und vorbehaltlich des Absatzes 

4 stimmen die zuständigen einzelstaatlichen Behörden dem Plan bzw. Projekt nur zu, wenn 

sie festgestellt haben, dass das Gebiet als solches nicht beeinträchtigt wird, und nachdem sie 

gegebenenfalls die Öffentlichkeit angehört haben. 

 

3. Vorgehensweise  

Nachfolgend werden die einzelnen Schritte der Prüfung des Vorhabens erläutert: 

1.Schritt 

Dieser ist die Prüfung des Vorhabens auf Wirkfaktoren, welche Beeinträchtigungen eines Na-

tura 2000-Gebietes auslösen könnten. 

2. Schritt  

Hier erfolgt die Konkretisierung der Art und Intensität der Wirkfaktoren sowie die Bestimmung 

der im Natura 2000-Gebiet zu schützenden Lebensraumtypen, der Lebensraumarten und de-

rer Habitate welche gegenüber den Wirkfaktoren empfindlich sein könnten. 

3. Schritt 

Es wird geprüft ob die Möglichkeit besteht, dass eine erhebliche Beeinträchtigung der im Na-

tura 2000-Gebiet zu schützenden Lebensraumtypen oder Arten erfolgen kann. 
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Wird als Ergebnis des 3. Schrittes die Möglichkeit einer erheblichen Beeinträchtigung ausge-

schlossen, ist das Vorhaben durchführbar. Kann die Möglichkeit einer erheblichen Beeinträch-

tigung nicht ausgeschlossen werden ist das Vorhaben abzulehnen. 

Zum Verständnis der Ausführungen werden nachfolgend wichtige Begriffe erläutert: 

 

Erhebliche Beeinträchtigung 

Beeinträchtigungen natürlicher Lebensräume nach Anhang I der FFH-Richtlinie oder der Ha-

bitate der Arten nach Anhang II, die nach den gebietsspezifischen Erhaltungszielen zu bewah-

ren oder zu entwickeln sind, sind erheblich, wenn diese so verändert oder gestört werden, 

dass diese ihre Funktion entsprechend den Erhaltungszielen nicht mehr vollumfänglich bzw. 

ausreichend, sondern nur noch eingeschränkt erfüllen können oder der Erhaltungszustand der 

für sie charakteristischen Arten nicht mehr günstig ist.  

Erhebliche Beeinträchtigungen von Natura 2000-Gebieten können nicht nur durch Vorhaben 

die innerhalb der Gebiete vorgesehen sind hervorgerufen werden, sondern auch von solchen 

außerhalb dieser Gebiete, indem aus solchen Vorhaben entsprechende Auswirkungen auf die 

Gebiete mit ihren für die Erhaltungsziele maßgeblichen Bestandteile resultieren. Dies können 

vor allem Wirkungen über den Luft und Wasserpfad sowie Barrierewirkungen sein, die zu Stö-

rungen von funktionalen Beziehungen (z. B. zwischen Lebensräumen einer Art inner-und au-

ßerhalb eines Natura 2000-Gebietes) führen oder Zerschneidungs-bzw. Fallenwirkungen, die 

auch außerhalb der Gebietskulisse Individuenverluste / Mortalitätserhöhung der im Gebiet sie-

delnden Population hervorrufen. 

Erhaltungsziele 

Erhaltungsziele sind grundsätzlich die Erhaltung oder Wiederherstellung eines günstigen Er-

haltungszustandes der Lebensräume nach Anhang I FFH-Richtlinie und der Arten nach An-

hang II FFH-RL und deren Habitate. Zum Teil sind für die Natura 2000-Gebiete die jeweiligen 

Erhaltungsziele gebietsspezifisch im Standard - Datenbogen festgelegt. 

Bezugsraum 

Bezugsraum zur Ermittlung der Beeinträchtigungen ist das entsprechend den Erhaltungszielen 

zu sichernde oder wiederherzustellende Vorkommen im betroffenen Natura 2000-Gebiet ein-

schließlich seiner lokalen Vernetzung, nicht jedoch das nationale oder europäische Verbrei-

tungsgebiet. Dabei sind erforderlichenfalls etwaige Differenzierungen innerhalb des Gebietes 

zu berücksichtigen (z. B. bei einem Gebiet, das aus funktional getrennten oder nur bedingt 

zusammengehörigen Teilgebieten besteht). Insbesondere bei mobilen oder regelmäßig wan-

dernden Arten ist allerdings festzuhalten, dass Beeinträchtigungen der Population des be-

troffenen Natura 2000-Gebietes auch außerhalb dieses Gebietes stattfinden und z. B. über 

dort erhöhte Individuenmortalität auf den gebietsbezogenen Erhaltungszustand der betroffe-

nen Arten rückwirken können.  

 
 

4. Projektbeschreibung  

Im Plangeltungsbereich soll Bebauung auf gärtnerisch genutzten Flächen entstehen, die sich 

an der Bauweise der Umgebung orientiert. Es handelt sich hierbei um ein Wohnhaus, wel-

ches maximal 2-geschossig mit einer Firsthöhe von maximal 38,4 m, einer GRZ von 0,3 und 
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somit mit zulässiger Überbauung von 45 % der Wohnbaufläche errichtet werden darf. Weiter-

hin ist im Geltungsbereich ein eingeschossiges Ferienhaus mit einer maximalen Firsthöhe 

von 35,3 m und einer zulässigen Überbauung von 80 m² erlaubt. Verkehrsflächen liegen im 

Bereich der vorhandenen Zufahrt, Geh- Fahr- und Leitungsrechte im Bereich vorhandener 

Wege. An der Stelle wo sich derzeit ein kleines Plateau befindet, welches für Lagerzwecke 

genutzt wird, können Garagen entstehen. Drei ältere Obstbäume werden zur Erhaltung fest-

gesetzt. Einer davon ist mit dem Rosenkäfer besetzt. 

 

 

Abb. 3: geplante Nutzungen (Grundlage: © GeoBasis-DE/M-V 2021) 

 

Folgende Wirkungen auf den Naturhaushalt sind möglich: 

Baubedingte Wirkungen sind Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes während der Bauarbei-

ten, welche nach Bauende wieder eingestellt bzw. beseitigt werden. Während dieses Zeitrau-

mes kommt es vor allem durch Betrieb von Baumaschinen zu folgenden erhöhten Belastungen 

der Umwelt: 

1. Beanspruchung von bereits vorbelasteten Flächen durch Baustellenbetrieb, 

2. Lagerung von Baumaterialien 

3. Störungen durch Lärm, Bewegung, und Erschütterungen durch Baumaschinen im ge-

samten Baustellenbereich und damit Scheuchwirkung auf Fauna. 

 

Anlagebedingte Wirkungen sind dauerhafte Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes durch 

die Existenz des Vorhabens an sich.  

1. Mehrversiegelungen von bereits beanspruchten Flächen und Boden  

3. Beeinträchtigung des Landschaftsbildes durch Gebäude entsprechend der Umge-

bungsbebauung. 
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Betriebsbedingte Wirkungen sind Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes durch die Funk-

tion/ Nutzung der bereits bestehenden Baulichkeiten, welche sich nicht erhöhen werden. 

1 durch Wohnnutzung verursachte Emissionen (Emissionen sind die von einer Anlage 

ausgehenden Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen, Licht, Wärme, 

Strahlen und ähnliche Erscheinungen ) hier: Lärm, Licht. 

 

Zur Kontrolle sind in folgender Tabelle mögliche Wirkungen des Vorhabens auf die Natura-

Gebiete aufgeführt, von denen keine bestätigt werden kann. 

Tabelle 1:  Zusätzliche Wirkungen des Vorhaben auf das Natura-Gebiet (keine) 

Art der Wirkung Wirkintensität auf die Natura-Gebiete 

g
e
ri
n
g

 

m
it
te

l 

h
o
c
h
 

B
e
m

e
rk

u
n
g
e
n
 

a) anlagebedingte Wirkungen      

Flächenversiegelung Überbauung/ Versiegelung      

Flächenumwandlung  Veränderung des Bodens bzw. Untergrundes      

 Veränderung der morphologischen Verhältnisse      

 Veränderung der hydrologischen/ hydrodynami-
schen Verhältnisse  

    

 Veränderung der hydrochemischen Verhältnisse 
(Beschaffenheit) 

    

Nutzungsänderung  Direkte Veränderung von Vegetations- / Biotopstruk-
turen 

    

 Verlust/Änderung charakteristischer Dynamik     

 Intensivierung der land-, forst- oder fischereiwirt-
schaftlichen Nutzung 

    

 Kurzzeitige Aufgabe habitatprägender Nutzung/ 
Pflege 

    

 (Länger) andauernde Aufgabe habitatprägender 
Nutzung/ Pflege 

    

Gewässerausbau      

Zerschneidung, Arealverkleine-
rung, Kollision 

anlagebedingte Barriere- oder Fallenwirkung/ Indivi-
duenverlust 

    

b) betriebsbedingte Wirkungen      

Zerschneidung, Arealverkleine-
rung, Kollision 

betriebsbedingte Barriere- oder Fallenwirkung/ Indi-
viduenverlust 

    

 Mechanische Einwirkung (z.B. Tritt, Luftverwirbe-
lung, Wellenschlag) 

    

 Erschütterungen/ Vibrationen     

stoffliche Emissionen Stickstoff- und Phosphatverbindungen/ Nährstoffein-
trag 

    

 Organische Verbindungen     

 Schwermetalle     

 Sonstige durch Verbrennungs- und Produktionspro-
zesse entstehende Schadstoffe 

    

 Salz     

 Depositionen mit strukturellen Auswirkungen (Staub/ 
Schwebstoffe und Sedimente) 

    

 Olfaktorische Reize (Duftstoffe, auch: Anlockung)     

 Arzneimittelrückstände und endokrin wirkende Stoffe     
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Art der Wirkung Wirkintensität auf die Natura-Gebiete 

g
e
ri
n
g

 

m
it
te

l 

h
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h
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e
m

e
rk
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n
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 Sonstige Stoffe     

Einleitungen in Gewässer      

Grundwasser u.a. Wasser-
standsänderungen 

 
    

akustische Wirkungen Schall     

optische Wirkungen Bewegung, Sichtbarkeit, Licht (auch: Anlockung)      

Veränderungen des Mikro- und 
Mesoklimas 

Veränderung der Temperaturverhältnisse 
    

 Veränderung anderer standort-, vor allem klimarele-
vanter Faktoren (z.B. Belichtung, Verschattung) 

    

Strahlung Nichtionisierte Strahlung/ Elektromagnetische Felder     

 Ionisierte/ Radioaktive Strahlung     

Gezielte Beeinflussung von Ar-
ten und Organismen 

Management gebietsheimischer Arten 
    

 Förderung/ Ausbreitung gebietsfremder Arten     

 Bekämpfung von Organismen (Pestizide u.a.)     

 Freisetzung gentechnisch neuer bzw. veränderter 
Organismen 

    

c) baubedingte Wirkungen      

Baustraße, Lagerplätze etc.      

Bauzeiten (Gesamtzeitraum u. 
tageszeitlich) 

 
    

Zerschneidung, Arealverkleine-
rung, Kollision 

Baubedingte, Barriere- oder Fallenwirkung/ Individu-
enverlust 

    

Sonstige      

 

5. Beschreibung des Untersuchungsraumes.  

Das Vorhaben befindet sich auf dem Gelände eingefriedeter Nutzgärten (PGN). Die Zuwegung 

erfolgt vom Süden und Norden. Die Bundesstraße B 96 verläuft ca. 1,2 km östlich. Östlich 

grenzen an das Plangebiet Bungalows mit Ziergärten und daran anschließend, etwa 30 m 

entfernt, Eichenwald an. Nordöstlich befindet sich ein eingezäunter Friedhof. Die übrige Plan-

gebietsgrenze wird von Wohn- und Ferienhausbebauung begleitet. Das Plangebiet ist durch 

die Immissionen seitens der Wohnbebauung Klein Nemerows, der Bungalows, Gärten und der 

Erschließungswege vorbelastet. Die Fläche wird größtenteils von Nutzgarten (PGN) einge-

nommen, der intensiv bewirtschaftet sowie regelmäßig gemäht werden. Die Artenausstattung 

der Krautschicht ist daher eher monoton und wird von Gräsern bestimmt. Die Gärten sind im 

Südwesten und Norden mit alten Obstbäumen ausgestattet. Der schmale Fußweg (OVD) ist 

öffentlich nicht zugänglich und teilversiegelt. Das Siedlungsgebüsch (PHX), das mosaikartig 

verteilt ist, verleiht der Vorhabenfläche Struktur und setzt sich aus überwiegend heimischen 

Gehölzen zusammen. Vorkommende Arten sind: Hartriegel, Haselnuss, Spindelstrauch, For-

sythie, Thuja, Goldregen, Magnolie, Feuerdorn, Johannisbeere, Rose, Brombeere, Holunder, 

Eibe. Das Siedlungsgebüsch im Süden wurde vermutlich als Sichtschutz angelegt. Die 
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Biotopzusammensetzung und Lage der Biotoptypen der Vorhabenfläche sind der Abbildung 4 

zu entnehmen.  

 

Abb. 4: Festgestellte Biotoptypen (Grundlage: © GeoBasis-DE/M-V 2020) 

Der Boden des Untersuchungsraumes setzt sich überwiegend aus anmoorigen Bestandteilen 

zusammen. Das Grundwasser steht über 5 m bis 10 m unter Flur an.  

 

6. Beschreibung des GGB DE 2545-303 „Tollensesee mit Zuflüssen und umlie-
genden Wäldern“ und Ermittlung der Beeinträchtigungen durch das Vorha-

ben 

Folgende Beurteilungen des betreffenden GGB sind dem Standard–Datenbogen und dem Ma-

nagementplan sowie der Stellungnahme der uNB entnommen: 

Andere Gebietsmerkmale: 

Das Gebiet umfasst den Tollensesee und die Lieps mit der dazwischen liegenden vermoorten 

Halbinsel, die einmündenden naturnahen Bachtäler mit quelligen Talterrassen sowie die aus-

gedehnten Buchenwälder mit zahlreichen Zwischenmooren. 

Verletzlichkeit 

Negativ auf das GGB wirken eine Intensivierung der Forstwirtschaft, Waldumbau, Verringe-

rung des Alt- und Totholzanteils, Störungen des hydrologischen Systems und der Fließgewäs-

serstruktur sowie die Aufgabe extensiver Nutzungsformen. 

Erhaltungsziele 

Ziele einer GGB-Ausweisung sind die Erhaltung oder Wiederherstellung eines günstigen Er-

haltungszustandes der Lebensräume nach Anhang I FFH-Richtlinie und der Arten nach An-

hang II FFH-RL und derer Habitate. 
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Im Standard - Datenbogen des GGB DE 2545 - 303 „Tollensesee mit Zuflüssen und umliegen-

den Wäldern“ wird unter „Gebietsmanagement und maßgebliche Pläne“ der „Erhalt und teil-

weise Entwicklung einer Flusstalmoorlandschaft mit Gewässer-, Grünland-, Moor- und Wald-

lebensräumen sowie einer großen Zahl von FFH-Arten“ aufgeführt. 

 

Abb. 5: Habitat vom Eremiten, Mops- und Teichfledermaus (Quelle Managementplan) 

Der Managementplan weist in der Nähe des Vorhabens keine Habitate für Kammmolch oder 

Rotbauchunke aus. 

Erhaltungsmaßnahmen 

Erhalt des Tollensesees als nährstoffärmeres Gewässer, Erhalt angrenzender Gewässer-, 

Grünland-, Moor- und Waldlebensraumtypen mit charakteristischen FFH-Arten, Etablierung 

von Apium repens an geeigneten Stellen im Gebiet forcieren 

 

Grundlage nachfolgender Bewertung des Plangebietes als Habitat von Zielarten 

Im März 2021 wurden beauftragt: 

Potenzialabschätzung Eremit: Begutachtung der Höhlenbäume auf Potenzial und Hinweise  

Potenzialabschätzung Fledermäuse: Begutachtung des Untersuchungsgebietes auf potenzi-

elle Lebensstätten und Lebensraumstrukturen für Fledermäuse 

Obenstehende  Untersuchungen wurden durchgeführt von Gesine Schmidt Dipl. Biologin Neu 

Wustrow 4 17217 Penzlin OT Wustrow (siehe Anhang 2). 

Ergebnisse: 

Es wurde kein Quartierspotenzial und Potenzial als sehr kleinflächiges Nahrungshabitat für 

Fledermäuse festgestellt. 

Hinweise auf Vorkommen des Eremiten wurden nicht gefunden.  
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Tabelle 2:  Lebensräume nach Anhang I der FFH-Richtlinie auf der Vorhabenfläche und deren Beeinträchtigung durch die Planung 
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3140  
Oligo- bis mesotrophe kalkhaltige Gewässer mit bent-
hischer Vegetation aus Armleuchteralgen 

oligo- bis mesotrophe, durch Zustrom kalkreichen Grundwassers 
gespeiste Quell- und Durchströmungsseen mit dauerhafter oder 
temporärer Wasserführung; submerse Armleuchteralgen-Grundrasen; 
lebensraumtypische Ufer-Verlandungsvegetation; lebensraumtypisches 
Tierarteninventar; Übergangs- und Randbereiche mit geeigneten 
standortabhängigen Pufferbereichen zum Schutz vor Nährstoffeinträgen, 
begrenzt auf das unbedingt erforderliche Mindestmaß 

nein nein 

3150  
Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des 
Magnopotamions oder Hydrocharitions 

natürliche und naturnahe eutrophe basen- und/oder kalkreiche 
Stillgewässer (Seen, permanente und temporäre Kleingewässer, Teiche, 
Altwässer, Abgrabungsgewässer, Torfstiche) submerse 
Laichkrautvegetation, Schwebematten, Schwimmblattfluren, 
Schwimmdecken; lebensraumtypische Ufer-Verlandungsvegetation; 
lebensraumtypisches Tierarteninventar; Übergangs- und Randbereiche 
mit geeigneten standortabhängigen Pufferbereichen zum Schutz vor 
Nährstoffeinträgen, begrenzt auf das unbedingt erforderliche Mindestmaß 

nein nein 

3260  
Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit 
Vegetation des Ranunculion fluitantis und des 
Callitricho-Batrachion 

Fließgewässer mit lebensraumtypischem Längs- und Querprofil, 
entsprechenden Sohlen- und Uferstrukturen sowie Abflussregime; 
lebensraumtypische submerse Vegetation; lebensraumtypisches 
Tierarteninventar; Übergangs- und Randbereiche mit geeigneten 

nein nein 
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standortabhängigen Pufferbereichen zum Schutz vor Nährstoffeinträgen, 
begrenzt auf das unbedingt erforderliche Mindestmaß 

6210* 
Naturnahe Kalk- Trockenrasen und deren Verbu-
schungsstadien (Festuco-Brometalia) 

natürliche oder durch geeignete Nutzung offen gehaltene 
Halbtrockenrasen mit submediterraner und/oder subkontinentaler 
Prägung auf kalk- und basenreichen Böden mit Lesesteinen oder 
größeren Gesteinsbrocken und eingestreuten Gehölzen; Wiesenhafer-
Zittergras-Halbtrockenrasen auf lehmigen und lehmig-sandigen Böden 
(orchideenreiche Bestände auf Rügen beschränkt) mit 
lebensraumtypischem Pflanzen- und Tierarteninventar; 
Steppenlieschgras-Halbtrockenrasen auf basenreichen, sandig-lehmigen 
Böden mit lebensraumtypischem Pflanzen- und Tierarteninventar; 
Übergangs- und Randbereiche mit geeigneten standortabhängigen 
Pufferbereichen zum Schutz vor Nährstoffeinträgen, begrenzt auf das 
unbedingt erforderliche Mindestmaß 

nein nein 

6410 
Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen 
und tonig-schluffigen Böden (Molinion caeruleae) 

Pfeifengraswiesen mit lebensraumtypischem Arteninventar auf 
nährstoffarmen, basen- bis kalkreichen und sauren, organischen oder 
mineralischen, (wechsel-)feuchten Standorten mit grund- oder 
sickerwasserbestimmten Böden; Wechsel von Nassstellen und 
Flutmulden mit trockenen und frischen Bereichen; lebensraumtypische 
Vegetationsstruktur mit jungen Brachestadien lebensraumtypisches 
Pflanzen- und Tierarteninventar; Übergangs- und Randbereiche mit 
geeigneten standortabhängigen Pufferbereichen zum Schutz vor 
Nährstoffeinträgen, begrenzt auf das unbedingt erforderliche Mindestmaß 

nein nein 

7140  
Übergangs- und Schwingrasenmoore 

nährstoffärmere Moore mit Nassstellen (Schlenken), offenen Torf- 
und/oder Schlammflächen sowie offenen Wasserflächen; oberflächennah 
anstehendes Grundwasser; lebensraumtypische Vegetationsstruktur mit 
Torf- und/oder Braunmoosen; lebensraumtypisches Tierarteninventar; 
Übergangs- und Randbereiche mit geeigneten standortabhängigen 
Pufferbereichen zum Schutz vor Nährstoffeinträgen, begrenzt auf das 
unbedingt erforderliche Mindestmaß 

nein nein 

6210*  
Naturnahe Kalk- Trockenrasen und deren 
Verbuschungsstadien (Festuco-Brometalia) 
 

natürliche oder durch geeignete Nutzung offen gehaltene 
Halbtrockenrasen mit submediterraner und/oder subkontinentaler 
Prägung auf kalk- und basenreichen Böden mit Lesesteinen oder 
größeren Gesteinsbrocken und eingestreuten Gehölzen; Wiesenhafer-
Zittergras-Halbtrockenrasen auf lehmigen und lehmig-sandigen Böden 

nein nein 
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(orchideenreiche Bestände auf Rügen beschränkt) mit 
lebensraumtypischem Pflanzen- und Tierarteninventar; 
Steppenlieschgras-Halbtrockenrasen auf basenreichen, sandig-lehmigen 
Böden mit lebensraumtypischem Pflanzen- und Tierarteninventar; 
Übergangs- und Randbereiche mit geeigneten standortabhängigen 
Pufferbereichen zum Schutz vor Nährstoffeinträgen, begrenzt auf das 
unbedingt erforderliche Mindestmaß 

6410 
Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen 
und tonig-schluffigen Böden (Molinion caeruleae) 
 

Pfeifengraswiesen mit lebensraumtypischem Arteninventar auf 
nährstoffarmen, basen- bis kalkreichen und sauren, organischen oder 
mineralischen, (wechsel-) feuchten Standorten mit grund- oder 
sickerwasserbestimmten Böden; Wechsel von Nassstellen und 
Flutmulden mit trockenen und frischen Bereichen; lebensraumtypische 
Vegetationsstruktur mit jungen Brachestadien lebensraumtypisches 
Pflanzen- und Tierarteninventar; Übergangs- und Randbereiche mit 
geeigneten standortabhängigen Pufferbereichen zum Schutz vor 
Nährstoffeinträgen, begrenzt auf das unbedingt erforderliche Mindestmaß 

nein nein 

6430  
Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und 
montanen bis alpinen Stufe 
 

von hochwüchsigen Pflanzen geprägte Hochstaudenfluren und -säume 
feuchter bis frischer, nährstoffreicher Standorte an Ufern von 
Fließgewässern, in Auen sowie an Rändern von Wäldern und Gehölzen; 
Mädesüß-Staudenfluren sickerfeuchter Standorte; Zaunwinden-
Mädesüß-Staudenfluren an Ufern von Fließgewässern; Zaunwinden-
Staudenfluren-Basalgesellschaft in feuchten Senken und an Ufern mit 
mäßigem Überflutungseinfluss oder Staunässe; Nelkenwurz-
Knoblauchsrauken-Basalgesellschaft an Waldsäumen; 
lebensraumtypisches Tierarteninventar; Übergangs- und Randbereiche 
vorzugsweise mit Gehölzen, Brachflächen, Grünland, Mooren oder Wald 

nein nein 

6510  
Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, 
Sanguisorba officinalis) 
 

arten- und blütenreiche, durch geeignete Nutzung entstandene 
Frischwiesen und junge Brachestadien auf frischen bis mäßig feuchten 
und mäßig trockenen mineralischen Standorten sowie im 
Übergangsbereich zu Mooren; in Flusstälern und Niederungen 
wechselnde Grundwasserverhältnisse; lebensraumtypisches Pflanzen- 
und Tierarteninventar; Übergangs- und Randbereiche mit geeigneten 
standortabhängigen Pufferbereichen zum Schutz vor Nährstoffeinträgen, 
begrenzt auf das unbedingt erforderliche Mindestmaß 

nein nein 
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7140 
Übergangs- und Schwingrasenmoore 
 

nährstoffärmere Moore mit Nassstellen (Schlenken), offenen Torf- 
und/oder Schlammflächen sowie offenen Wasserflächen; oberflächennah 
anstehendes Grundwasser; lebensraumtypische Vegetationsstruktur mit 
Torf- und/oder Braunmoosen; lebensraumtypisches Tierarteninventar; 
Übergangs- und Randbereiche mit geeigneten standortabhängigen 
Pufferbereichen zum Schutz vor Nährstoffeinträgen, begrenzt auf das 
unbedingt erforderliche Mindestmaß 

nein nein 

*7210 
Kalkreiche Sümpfe mit Cladium mariscus und Arten 
des Caricion davallianae 

Sümpfe und Röhrichte im Ufer- und Verlandungsbereich oligo- bis 
mesotroph-kalkreicher, aber auch mesotroph-subneutraler Stillgewässer 
sowie in mesotroph-kalkreichen Quell- und Durchströmungsmooren und 
darin liegenden Torfstichen mit Binsen-Schneide; ständige 
Wassersättigung; Skorpionsmoos-Schneidenriede und Schneiden-
Wasserröhrichte mit Übergängen zu moosreichen Seggenrieden als 
lebensraumtypische Vegetationsstruktur; lebensraumtypisches 
Tierarteninventar; Übergangs- und Randbereiche mit geeigneten 
standortabhängigen Pufferbereichen zum Schutz vor Nährstoffeinträgen, 
begrenzt auf das unbedingt erforderliche Mindestmaß 

nein nein 

9110  
Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum) 

bodensaure, meist krautarme Buchenwälder auf anhydromorphen 
trockenen bis frischen und semihydromorphen feuchten bodensauren 
(basenarmen) Standorten (sandige Moränenflächen und Böden der 
Sander, Talsande, Beckensande, Binnendünen); strukturreiche 
Bestände; unterschiedliche Waldentwicklungsphasen mit einem 
hinreichend hohen Anteil der Reifephase im FFH-Gebiet; 
lebensraumtypische Gehölzarten in der Baum- und Strauchschicht; 
hinreichend hoher Anteil an Biotop- und Altbäumen, stehendem und 
liegendem Totholz; lebensraumtypisches Arteninventar in der 
Krautschicht; lebensraumtypisches Tierarteninventar 

nein nein 

9130 
Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum) 

krautreiche Buchenwälder auf kalkhaltigen bis mäßig sauren, teilweise 
nährstoffreichen, oft lehmigen Böden mit Naturverjüngung 
(geschiebelehm- und -mergelreiche Moränenflächen, nährstoffreichere 
Sandbereiche der Moränen und moränennahen Sander); strukturreiche 
Bestände; unterschiedliche Waldentwicklungsphasen mit einem 
hinreichend hohen Anteil der Reifephase im FFH-Gebiet; 
lebensraumtypische Gehölzarten in der Baum- und Strauchschicht; 

nein nein 
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hinreichend hoher Anteil an Biotop- und Altbäumen, stehendem und 
liegendem Totholz; lebensraumtypisches Arteninventar in der 
Krautschicht 

lebensraumtypisches Tierarteninventar 

*91D0  
Moorwälder 

durch Gemeine Kiefer und Moorbirke geprägte Wälder auf nassen und 
sehr nassen Moorstandorten mit permanent hohem Wasserstand der 
oligotroph-sauren, mesotroph-sauren und mesotroph-subneutralen bzw. -
kalkreichen Moore (ausgeschlossen sind sekundäre 
Waldentwicklungsformen auf entwässerten Regenmooren); auf basen- 
und kalkreichen Moorstandorten zusätzliches Vorkommen von 
Kreuzdorn; lebensraumtypische Bodenvegetation (inkl. Torfmoose); 
lebensraumtypische Gehölzarten in der Baumschicht; stehendes und 
liegendes Totholz; lebensraumtypisches Tierarteninventar 

nein nein 

*91E0 
Auen-Wälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus 
excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion 
albae) 
 

bewaldete Ufer entlang von Flüssen und Bächen im 
Beeinflussungsbereich der Fließgewässer und intakte Quellstandorte mit 
stetig sickerndem abfließendem Grundwasser mit Roterle und Gemeiner 
Esche als vorherrschende Baumarten; Weiden-Auengebüsche im 
direkten, regelmäßig überfluteten Uferbereich und Auwald aus 
Silberweide auf höher gelegenen, weniger überströmten, feinkörnigeren 
Auenböden; strukturreiche Bestände; unterschiedliche 
Waldentwicklungsphasen mit einem hinreichend hohen Anteil der 
Reifephase im FFH-Gebiet; lebensraumtypische Gehölzarten in der 
Baumschicht; lebensraumtypisches Arteninventar in der Krautschicht; 
hinreichend hoher Anteil an Biotop- und Altbäumen, stehendem und 
liegendem Totholz; lebensraumtypisches Tierarteninventar 

nein nein 
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Tabelle 3:  Arten nach Anhang II der FFH-Richtlinie auf der Vorhabenfläche und deren Beeinträchtigung durch die Planung 
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Bachneunauge Lampetra planeri  Fließgewässerabschnitte mit guter bis sehr guter Struktur und physikalisch-
chemischer Wassergüte; kiesige Substrate als Laichhabitat; Abschnitte mit 
bevorzugt feinsandigem Substrat und mäßigem Detritusanteil als 
Querderhabitat; durchgängige Fließgewässerabschnitte zwischen den 
Laichplätzen und Querderhabitaten sowie zwischen Teilpopulationen 

nein nein 

Schlammpeitzger Misgurnus fossilis stehende oder schwach strömende verschlammte Gewässer mit hohem 
Deckungsgrad emerser und submerser Makrophyten; überwiegend aerobe, 
organisch geprägte Feinsedimente hoher Auflagendicke; mindestens mittlere 
Gewässergüte; barrierefreie Wanderstrecken zum Hauptgewässer sowie 
innerhalb der Grabensysteme 

nein nein 

Steinbeißer Cobitis taenia  langsam fließende und stehende Gewässer mit sandigen bis feinsandigen 
aeroben Sedimenten in Ufernähe; flache, strömungsberuhigte Abschnitte zur 
Eiablage; lockere Besiedlung mit emersen und submersen Makrophyten 

nein nein 

Bauchige 
Windelschnecke 

Vertigo moulinsiana überwiegend nährstoffreiche, basische bis leicht saure Moore mit 
Großseggenrieden und Röhrichten im Überflutungsbereich an See- und 
Flussufern; Vorhandensein zusammenhängender Habitatstrukturen 
(mindestens mehrere hundert Quadratmeter) zur Ausprägung der spezifisch 

nein nein 
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erforderlichen mikroklimatischen Habitatbedingungen (insbesondere konstante 
Feuchtigkeitsverhältnisse); ganzjährig hoher Grundwasserstand 

Kriechender Sellerie 
(Scheiberich) 

Apium repens Grünland mit einer Ausprägung insbesondere als artenreiche Tritt- oder 
Flutrasen, Zweizahn- und Zwergbinsengesellschaften, ausdauernde 
Pioniergesellschaften); geeignet genutztes Grünland (vorzugsweise mit lückiger 
Vegetation) mit geringem Anteil von Sukzessionszeigern; mäßig nährstoff- und 
basenreiche, humose Fein- und Mittelsande sowie Antorfe, z. T. tiefgründige 
Torfe; feuchte bis nasse und zeitweise überschwemmte oder quellig 
durchsickerte Standorte in Uferzonen von stehenden und fließenden 
Gewässern (auch Gräben); temporäre Neubildung vegetationsfreier bzw. -
armer Offenboden- und Pionierstandorte, z. B. durch Uferabbrüche, 
Überschwemmungen, Beweidung, Tritt 

nein nein 

Kammmolch Triturus cristatus  ausreichend besonnte, fischfreie bzw. -arme Stillgewässer mit Wasserführung i. 
d. R. bis mindestens August; Komplex von Gewässern mit stabilen lokalen 
Populationen; gut entwickelte Submersvegetation und strukturreiche 
Uferzonen; geeignete Sommerlebensräume; geeignete Winterquartiere 
(Böschungen, größere Lesesteinhaufen, Totholzansammlungen u. Ä.) im 
Umfeld der Reproduktionsgewässer und Sommerlebensräume; durchgängige 
Wanderkorridore zwischen den Teillebensräumen, laut Managementplanung 
liegen keine Habitate des Kammmolches im Umfeld der Planung 

nein nein 

Rotbauchunke  Bombina bombina  flache und stark besonnte, fischfreie bzw. -arme Reproduktionsgewässer mit 
vorzugsweise dichtem sub- und emersen Makrophytenbestand; Komplex von 
räumlich benachbarten Gewässern zur Sicherung von stabilen lokalen 
Populationen; Feuchtbrachen und Stillgewässer mit fortgeschrittenen 
Sukzessionsstadien als Nahrungshabitate; geeignete Winterquartiere 
(strukturreiche Gehölzlebensräume, Lesesteinhaufen u. Ä.) im Umfeld der 
Reproduktionsgewässer; geeignete Sommerlebensräume; durchgängige 
Wanderkorridore zwischen den Teillebensräumen, laut Managementplanung 
liegen keine Habitate der Robauchunke im Umfeld der Planung 

nein nein 

Biber Castor fiber  langsam fließende oder stehende Gewässer mit ausreichender Wasserführung 
und angrenzenden Gehölzbeständen; Ufersäume mit strukturreicher 
Gehölzbestockung, Seerosen, submersen Wasserpflanzen und Weichhölzern 
(Pappel- und Weidenarten) als regenerationsfähige Winternahrung; 

nein nein 
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Biberburgen und Biberdämme; Wanderkorridore zwischen den 
Gewässersystemen 

Fischotter Lutra lutra Gewässersysteme mit kleinräumigem Wechsel verschiedener Uferstrukturen 
wie Flach- und Steilufer, Uferunterspülungen und -auskolkungen, Bereiche 
unterschiedlicher Durchströmungen, Sand- und Kiesbänke, Altarme an 
Fließgewässern, Röhricht- und Schilfzonen, Hochstaudenfluren sowie Baum- 
und Strauchsäume; ausreichendes Nahrungsangebot und geringe 
Schadstoffbelastung (wie z. B. Schwermetalle und PCB); nicht unterbrochene 
Uferlinien von Fließgewässern mit durchgängigen Uferböschungen (auch bei 
Unterquerungen von Straßen mit einem signifikant erhöhten Kollisionsrisiko); 
großräumige, miteinander in Verbindung stehende Gewässersysteme als 
Wanderkorridore 

nein nein 

Großes Mausohr Myotis myotis Wochenstubenquartiere in wenig genutzten großen Dachböden; 
Winterquartiere in großen, feuchten, frostfreien, wenig genutzten unterirdischen 
Räumen; laubholzreiche Wälder ausreichender Flächengröße mit 
hinreichendem Anteil unterwuchsarmer Buchenbestände (Hallenwaldcharakter) 
und geeigneten Quartierbäumen (Specht- und Ausfaulungshöhlen), parkartige 
Landschaften, Waldränder als Jagdgebiet; arten-/individuenreiche Vorkommen 
von Laufkäfern und anderen Beutetieren; Wanderkorridore zwischen den 
Teillebensräumen mit Baumreihen, Feldhecken und Wasserläufen 

nein nein 

Eremit *Osmoderma eremita Brutbäume mit möglichst großen Stamm- und Asthöhlen mit Mulmkörper im 
Stamminneren, möglichst sonnenexponiert; besiedelbare und zukünftig 
besiedelbare Bäume in näherer Umgebung zur Sicherung der 
Brutbaumkontinuität (Altbaumbestände, v. a. Eichen, Linden, Buchen, (Kopf-) 
Weiden, Pappeln und andere Laubbäume, an sonnenexponierten Standorten); 
keine die Art gefährdenden Insektizidanwendungen 

nein nein 

Mpsfledermaus Barbastella barbastellus Wochenstubenquartiere in stehendem Totholz ausreichender Dicke, Bäume mit 
abstehender Borke, Spalten und anderen Quartierstrukturen in Wäldern ‚ 
Winterquartiere in unterirdischen Bunker- und Kelleranlagen‚ Laubwälder mit 
hinreichend hohen Anteilen der Reifephase im FFH-Gebiet‚ hinreichend hoher 
Anteil an Biotopbäumen und stehendem Totholz ausreichender Dicke, feuchte 
Wälder bzw. Laubwald/Feuchtgebietskomplexe, parkartige Landschaften, 
Waldränder, Baumreihen, Feldhecken, Wasserläufe oder baumgesäumte Feld-
wege‚ arten- und individuenreiche Nahrungsvorkommen (insbesondere Klein- 

nein nein 
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und Nachtschmetterlinge)‚ Wanderkorridore zwischen den Teillebensräumen 
mit Baumreihen, Feldhecken und Wasserläufen 

Teichfledermaus Myotis dasycneme Wochenstubenquartiere in Wohn- und Stallgebäuden‚ Winterquartiere in 
frostfreien Kellern und Bunkern‚ großflächige Stillgewässer mit naturnahen, 
unverbauten Uferbereichen und offenen Wasserflächen bzw. breite, langsam 
fließende Gewässer‚ arten- und individuenreiches Insektenangebot über offe-
nen Wasserflächen‚ Wanderkorridore zwischen den Teillebensräumen mit 
Baumreihen, Feldhecken und Wasserläufen 

nein nein 

Gemäß den oben stehenden Auflistungen der Tabellen 3 und 4 sind im Vorhabenbereich potenziell keine FFH-Art und kein FFH-Lebensraumtyp 

vorhanden. Ein Vorkommen der Arten Bachneunauge, Schlammpeitzger, Steinbeißer kann aufgrund fehlender Fließgewässer ausgeschlossen 

werden. Auch für Bauchige Windelschnecke und Kriechenden Sellerie sind keine geeigneten Habitate vorhanden. Fischotter und Biber können 

das eingezäunten Plangebiet auf der Suche nach Nahrung und neuen Revieren nicht frequentieren. Obwohl im entsprechenden Messtischblatt-

quadranten 2545-1 Fischotter- und Biberaktivitäten verzeichnet sind und sich ein besetztes Biberrevier 3,5 km südwestlich des Vorhabens an der 

Ostseite des Tollensesees befindet, kann das Plangebiet eine Funktion als Wanderkorridor nicht erfüllen. Für Kammmolch und Rotbauchunke 

stellen Teile der Vorhabenfläche potenzielle Überwinterungsräume dar, die wegen der gärtnerischen Nutzung eine eingeschränkte Funktion aufwei-

sen. Laut Managementplanung sind jedoch im Umfeld der Planung keine Habitate der Amphibienarten vorhanden. Auf der Vorhabenfläche steht 

kein Baum oder Gebäude, welche gemäß vorgenommener Untersuchung (siehe Anhang 2), dem Großen Mausohr, der Teich- und Mopsfleder-

maus sowie dem Eremiten Lebensraum bieten könnten. Auch die Nahrungshabitatfunktion der Fläche für Fledermausarten ist aufgrund der sehr 

geringen Ausdehnung, der intensiven gärtnerischen Nutzung und der Nähe zur Bebauung gering.  

Bewertung vorhandener Lebensraumfunktionen  

Kammmolch und Rotbauchunke stehen die unverbauten Freiflächen der Fläche nach Realisierung der Planung weiterhin als eingeschränkter Land-

lebensraum zur Verfügung. Vernetzungen zum GGB werden nicht zusätzlich unterbunden. So bleiben Wechselwirkungen zwischen den Lebensräu-

men des Plangebietes und des GGB erhalten.  
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Konfliktbetrachtung 

Die baubedingten Immissionen des Vorhabens werden temporär sein, tags vorstatten gehen 

und keine Richtwertüberschreitungen hervorrufen. 

Die betriebsbedingten Immissionen eines Wohnhauses mit einer Firsthöhe von ca. 11 m über 

Gelände und eines Ferienhauses mit einer Firsthöhe von ca. 8 m über Gelände in ca.30 m 

Abstand zur Großgehölzgrenze und ca.60 m Abstand zum GGB äußern sich in einer geringen 

Verstärkung von Schall- und Lichtimmissionen die über die Entfernung abschwächen. Das 

Wohngebäude weist eine zulässige Traufhöhe von 38,4 m auf. Da die umgebenden Gebäude 

eine Nord-Süd- Ausrichtung aufweisen wird dies für das Wohngebäude ebenfalls angenom-

men. Die höchsten beleuchteten Teile werden sich daher auf etwa 41 m befinden. Das GGB 

mit Habitaten des Eremiten sowie der Teich- und Mopsfledermaus liegt an der geringsten Dis-

tanz zum Plangebiet (44 m) auf 45 m Höhe, im Bereich des Wohnhauses (ca. 60 m Distanz) 

auf 40 m Höhe. Das ansteigende Gelände sorgt somit für eine Abschirmung zusätzlicher 

Immissionen seitens der Neubebauung. Der zwischen GGB und Plangebiet liegende Ge-

hölzbestand ist ein weiterer Sichtschutz. Die betriebsbedingten Wirkungen überschreiten die 

Relevanzschwelle nicht.  

Die anlagebedingten Wirkungen in Form von Versiegelungen und Landschaftsbildbeeinträch-

tigungen sind an das Erscheinungsbild der Umgebungsbebauung gebunden. Versiegelungen 

und Baumfällungen betreffen keine Lebensräume von Zielarten und ausschließlich Nahrungs-

habitate von Fledermäusen die keine besondere Funktion aufweisen. Die zukünftig nicht über-

baubaren Flächen werden gärtnerisch genutzt werden und diese Funktion ersetzen. 

 

Abb. 6: Höhenlage des Plangebietes und des GGB (© GeoBasis-DE/M-V 2021) 

Zwischen Plangebiet und GGB liegen intensiv gärtnerisch genutzte Flächen, mindestens ein 

bewohnter Bungalow und dichter Großgehölzbestand. Die Planung greift in diesen Bereich 
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nicht ein. Vernetzungen zum GGB werden durch das Vorhaben nicht zusätzlich unterbunden. 

So bleiben Wechselwirkungen zwischen den Funktionen des Plangebietes und des GGB im 

derzeitigen Zustand erhalten. 

 

7. Zusammenfassung 

Die Wirkungen des Bebauungsplans „Am Friedhofsweg“ in Klein Nemerow in Form von Wohn-

bebauung auf vorbelasteten Flächen verursachen keine erheblichen Beeinträchtigungen des 

GGB DE 2245-303 „Tollensesee mit Zuflüssen und umliegenden Wäldern“. Das Plangebiet 

befindet sich außerhalb des GGB. Direkte Wirkungen auf das GGB durch Flächenverlust oder 

Immissionen erfolgen nicht. FFH-Lebensraumtypen oder Lebensräume von Zielarten sind 

nicht betroffen. Durch Gartennutzung eingeschränkte kleinflächige Nahrungshabitate von Fle-

dermäusen werden ausschließlich während der Bauzeit beeinträchtigt und werden von den 

zukünftigen unversiegelten Bauflächen ersetzt. Es ist von keiner Störung vernetzender Ele-

mente oder von Wechselwirkungen zwischen Habitaten auszugehen. Die Erhaltungsziele des 

Natura - Gebietes werden durch das Vorhaben nicht berührt. Die Erhaltung eines kohärenten 

europäischen ökologischen Netzes besonderer Schutzgebiete ist nicht gefährdet. 
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Anhang 1 - Fotoanhang 

 
Bild 01 derzeitige Erschließung vom Norden über Friedhofsweg Foto vom Osten  
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Bild 02  Angrenzende Wohnbebauung, Richtung Westen 
 

 
Bild 03  Nutzgarten (PGN) und Siedlungsgebüsch (PHX) im Westen  
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Bild 04  Siedlungsgebüsch (PHX) im Nutzgarten hinten Kirschbaum mit Rosenkäfer 
 

 
Bild 05  Ferienhausbebauung nordöstlich des Plangebietes 
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Bild 06  Fußweg (ODV) weiterer Verlauf östlich des Plangebietes 
 

 
Bild 07  vorhandene Gartenhäuschen südöstlich des Plangebietes 
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Bild 08  Blick vom Osten zum Tollensesee (ca. 100 m westlich) 
 

 
Bild 09  Wald im Osten außerhalb 
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Bild 10  Bungalow östlich Vorhabenfläche  
 

 
Bild 11  Obstbäume im Nutzgarten (PGN) im Süden der Vorhabenfläche  
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Anhang 2 – Untersuchungsbericht Eremit, Fledermäuse, Zauneidechse 
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